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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Klauser!
 
Zu Ihrem nachstehenden Ersuchen teilen wir Folgendes mit:
 
Gem. § 4 Z 29 NÖ BO 2014 ist die Straßenfluchtlinie die Grenze zwischen öffentlichen
Verkehrsflächen der Gemeinde und anderen Grundflächen, die in einem Bebauungsplan
oder in einer Entscheidung nach § 12 Abs. 2 und 2a festgelegt ist.
 
Gem § 32 Abs. 5 NÖ ROG 2014 hat die Entfernung der Straßenfluchtlinien voneinander
dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen zu entsprechen und muss zwischen den
Baulandflächen mindestens, ausgenommen im Fall des Abs. 2, erster Satz, betragen bei:
…
Z 4. Wohnsiedlungsstraßen …. 6 m
Wohnsiedlungsstraßen sind öffentliche Verkehrsflächen, die ausschließlich dem Verkehr
dienen, dessen Quellen und Ziele innerhalb dieser Straßen liegen; sie bestehen in der
Regel aus 2 Fahrstreifen und den beiden Gehsteigen.
 
Im § 32 Abs. 2 NÖ ROG 2014 erster Satz wird ausgeführt, dass die Straßenfluchtlinien für
Straßenseiten, an denen bereits die Mehrzahl der angrenzenden Bauplätze bebaut ist,
nach den in der Natur bestehenden Straßengrundgrenzen festzulegen ist.
 
Das hier gegenständliche Zitat im Kommentar NÖ Baurecht, Kienastberger und Stellner-
Bichler, 3. Auflage, Stand: September 2022, Seite 1562, lautet:
„Die angegebenen Maße sind Idealmaße, wenn im konkreten Straßenverlauf keine
Bebauung vorhanden bzw. die Mehrzahl der Bauplätze noch nicht bebaut ist, ansonsten
kommt das Prinzip aus Abs 2 zur Anwendung, wonach die Straßenfluchtlinien nach den
Grenzen der bebauten Grundstücke auszurichten sind.“
 
Diese Aussage wird von uns geteilt.
 
Mit freundlichen Grüßen
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